
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/4/3 4Ob65/01i,
2Ob4/11v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.2001

Norm

KO §3 Abs2

Rechtssatz

Hat sich eine Bank eine - wie hier: zweckmäßige - Organisation gescha6en, die es ihr ermöglicht, sich unter Wahrung

der Interessen ihrer Kunden Informationen darüber zu verscha6en, ob über einen ihrer Kunden ein Konkursverfahren

erö6net worden ist, muss sie in weiterer Folge noch dafür Sorge tragen, dass auch unverzüglich sämtliche auf Grund

dieser Kenntnis erforderlichen Maßnahmen getro6en werden, die eine Verfügung des Gemeinschuldners oder

unberechtigter Dritter über jene Teile des konkursunterworfenen Vermögens hindern, das von der Beklagten verwaltet

wird. Bedarf es dazu einer Anordnung der kontoführenden Zweigstelle, ist zwischen Zentrale und Zweigstelle zur

Weitergabe der erforderlichen Informationen wegen der gebotenen Dringlichkeit ein Kommunikationsweg zu wählen,

der eine vorrangige Durchführung der erforderlichen Maßnahmen sicherstellt. Zu verlangen ist, dass die Information

zuverlässig und ohne Verzögerung beim Empfänger einlangt und von diesem unmittelbar nach Eintre6en auch zur

Kenntnis genommen wird.
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